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Leitsatz

1. Die konkrete Gefahr unmenschlicher Behandlung bzw. Bestrafung durch die 
Taliban wegen Desertion aus einem ihrer Ausbildungslager nach 
Zwangsrekrutierung kann ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 2 AufenthG 
hinsichtlich Afghanistans begründen.

2. Gezielte kriminelle Gewalt wird von Art. 15 lit. c QRL und damit § 60 Abs. 7 Satz 2
AufenthG nicht umfasst, weil insoweit keine spezifische Gefahr eines 
innerstaatlichen bewaffneten Konflikts, d.h. keine „willkürliche Gewalt“ vorliegt.
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A 11 S 3070/11

VERWALTUNGSGERICHTSHOF
BADEN-WÜRTTEMBERG

Im Namen des Volkes
U r t e i l

In der Verwaltungsrechtssache

- Kläger -
- Berufungsbeklagter -

prozessbevollmächtigt:

gegen

Bundesrepublik Deutschland,
vertreten durch den Bundesminister des Innern,
dieser vertreten durch den Leiter des Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge, Frankenstraße 210, 90461 Nürnberg, 

- Beklagte -
- Berufungsklägerin -

wegen der Gewährung von Abschiebungsschutz

hat der 11. Senat des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg durch den 
Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Funke-Kaiser, den Richter 
am Verwaltungsgerichtshof Prof. Dr. Bergmann und die Richterin am Verwal-
tungsgerichtshof Dr. Bauer

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 6. März 2012 für Recht erkannt:

Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts 
Karlsruhe vom 23. September 2011 - A 8 K 878/11 - wird mit der Maßgabe 
zurückgewiesen, dass die Beklagte verpflichtet wird, bei dem Kläger das Vor-
liegen eines unionsrechtlich begründeten Abschiebungsverbots (hier: § 60
Abs. 2 AufenthG) hinsichtlich Afghanistans festzustellen.
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Die Beklagte trägt die Kosten des - gerichtskostenfreien - Verfahrens im zwei-
ten Rechtszug.

Die Revision wird nicht zugelassen. 

Tatbestand

Der Kläger, ein am xx.xx.1992 in Denawe Gulbori/Jagato in der Provinz 

Ghazni geborener lediger und kinderloser afghanischer Staatsangehöriger 

schiitischen Glaubens vom Volk der Hazara reiste am 07.02.2010 auf dem 

Landweg in die Bundesrepublik Deutschland ein. Am 18.02.2010 stellte er 

einen Asylantrag mit der Begründung, die Taliban hätten ihn unter Bedrohung 

seiner Eltern im Oktober 2009 zwangsrekrutiert und in ein Ausbildungslager 

an der Grenze zu Pakistan verschleppt. Von dort sei er desertiert und mit Hil-

fe seines Vaters und Onkels über Pakistan auf dem Landweg nach Deutsch-

land geflohen. Seine Eltern seien hernach aus Sicherheitsgründen gezwun-

gen gewesen, aus der Provinz Ghazni nach Kabul umzuziehen. Auch heute 

lebe seine Familie in Kabul und teilweise im Iran. Bei einer Rückkehr in die 

Heimat drohe ihm Lebensgefahr durch Racheakte der Taliban. In Afghanistan 

sei er bekannt, weil er von 2007 bis 2009 Mitglied der Ringer-Nationalmann-

schaft gewesen sei; 2008 habe er in Indonesien eine Goldmedaille für sein 

Land errungen. 2009 habe er Abitur gemacht und, wie sein Vater, den Beruf 

des Schneiders erlernt. In Deutschland habe er zwischenzeitlich Integrations-

kurse und ein Berufsvorbereitungsjahr absolviert. Sportlich sei er in dem „SV 

XXX“ in W. erfolgreich als Ringer aktiv; bei den baden-württembergischen Ju-

niorenmeisterschaften habe er in seiner Gewichtsklasse den ersten Platz be-

legt.

Die Beklagte lehnte den Asylantrag des Klägers mit Bescheid des Bundes-

amts für Migration und Flüchtlinge (- Bundesamt -) vom 22.03.2011 ab, stellte 

fest, dass weder die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingsei-

genschaft noch Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG vorlie-

gen und drohte ihm die Abschiebung nach Afghanistan an. Asyl scheide auf-

grund der Drittstaatenregelung aus. Die Flüchtlingseigenschaft könne nicht 

zuerkannt werden, weil der Sachvortrag des Klägers zu unsubstantiiert und 

damit nicht glaubhaft sei. Auch aus der Zugehörigkeit zur Volksgruppe der 



- 3 -

Hazara folge keine Gefahr landesweiter Verfolgung. Unionsrechtlich begrün-

dete Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 2, 3 und 7 Satz 2 AufenthG seien 

nicht gegeben; insbesondere eine Feststellung gemäß § 60 Abs. 7 Satz 2 Auf-

enthG scheitere daran, dass keine dem Kläger im Rahmen eines bewaffneten 

Konflikts drohende erhebliche individuelle Gefahren für Leib oder Leben vor-

liege; spezifische gefahrerhöhende Umstände seien nicht glaubhaft gemacht 

worden. Auch nationale Abschiebungsverbote seien nicht gegeben. Vor allem 

in Kabul drohe dem Kläger keine extreme Gefahrenlage, sodass auch eine 

Feststellung nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG ausscheide.

Am 04.04.2011 hat der Kläger unter Bezugnahme auf sein bisheriges Vor-

bringen beim Verwaltungsgericht Karlsruhe Klage erhoben und beantragt, die 

Beklagte unter Aufhebung des Bescheides des Bundesamts vom 22.03.2011 

zu verpflichten, ihm die Flüchtlingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 AufenthG 

zuzuerkennen, hilfsweise die Beklagte zu der Feststellung zu verpflichten, 

dass bei ihm ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 2, 3 oder 7 Satz 2 Auf-

enthG vorliegt, höchst hilfsweise die Beklagte zu der Feststellung zu ver-

pflichten, dass bei ihm ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 oder 7 

Satz 1 AufenthG gegeben ist. In der mündlichen Verhandlung vertiefte und 

ergänzte er sein Vorbringen. 

Mit Urteil vom 23.09.2011 - A 8 K 878/11 - hat das Verwaltungsgericht die 

Beklagte zu der Feststellung eines Abschiebungsverbots hinsichtlich Afgha-

nistans gemäß § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG verpflichtet, insoweit den Bun-

desamtsbescheid vom 22.03.2011 aufgehoben und die Klage im Übrigen ab-

gewiesen. Zur Begründung des stattgebenden Teils seines Urteils hat es im 

Wesentlichen ausgeführt, im Falle des Klägers würden individuelle gefahrer-

höhende Umstände vorliegen. Der Kläger habe glaubhaft dargelegt, dass ihm 

aufgrund seiner Flucht aus dem Taliban-Camp Verfolgung und Lebensgefahr 

durch die Taliban drohe. Als ehemaliges Mitglied der afghanischen Ringer-

Nationalmannschaft sei er eine auffällige Person, die landesweit nicht in der 

Menge untertauchen könne.
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Der Zulassungsantrag des Klägers insbesondere hinsichtlich § 60 Abs. 1 Auf-

enthG wurde vom Senat mit Beschluss vom 17.11.2011 - A 11 S 3002/11 -

auch mangels hinreichender Darlegung der Zulassungsgründe abgelehnt. Mit 

demselben Beschluss hat der Senat auf den Antrag der Beklagten die Beru-

fung zugelassen, soweit das Verwaltungsgericht der Klage stattgegeben hat. 

Die Beklagte macht mit ihrer Berufung insbesondere geltend, § 60 Abs. 7

Satz 2 AufenthG sei von dem Verwaltungsgericht zu Unrecht bejaht worden. 

Die Beklagte beantragt,

das Urteil des Verwaltungsgerichts Karlsruhe vom 23.09.2011
- A 8 K 878/11 - zu ändern und die Klage insgesamt abzuweisen.

Der Kläger beantragt,

die Berufung zurückzuweisen, hilfsweise die Beklagte zu verpflich-
ten festzustellen, dass ein Abschiebungsverbot gemäß § 60 Abs. 7
Satz 1 AufenthG hinsichtlich Afghanistans vorliegt.

Er trägt im Wesentlichen vor, sowohl in seiner Heimatprovinz Ghazni als auch 

in Kabul herrsche ein innerstaatlicher bewaffneter Konflikt. Ihm drohe auf-

grund seiner Desertion landesweit die Hinrichtung durch die Taliban.

Der Senat hat den Kläger in der mündlichen Verhandlung am 06.03.2012 in-

formatorisch angehört. Dabei wiederholte der Kläger im Wesentlichen die be-

reits beim Verwaltungsgericht gemachten Angaben.

Die weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes ergeben sich aus der 

Gerichtsakte sowie den Verfahrensakten des Bundesamts. Dem Senat liegen

des Weiteren die Akte des Verwaltungsgerichts Karlsruhe im Verfah-

ren A 8 K 878/11 sowie die Erkenntnisquellen, die den Beteiligten mit der La-

dung zur mündlichen Verhandlung mitgeteilt worden sind, vor. Die beigezoge-

nen Akten und die Erkenntnisquellen waren Gegenstand der mündlichen Ver-

handlung.
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Entscheidungsgründe

Die zulässige, insbesondere rechtzeitig unter Stellung eines Antrags und un-

ter Bezugnahme auf die ausführliche Begründung des Zulassungsantrags be-

gründete Berufung (vgl. hierzu BVerwG, Urteil vom 18.07.2006 - 1 C 15.05 -

NVwZ 2006, 1420, m.w.N.) der Beklagten hat im Wesentlichen keinen Erfolg.

Entgegen der Annahme des Verwaltungsgerichts kann der Kläger die Fest-

stellung eines Abschiebungsverbots nach § 60 Abs. 7 Satz 2 des Gesetzes 

über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern 

im Bundesgebiet (- Aufenthaltsgesetz -) in der Fassung der Änderungen

durch das Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien 

der EU vom 19.08.2007 (- 1. Richtlinienumsetzungsgesetz -, in Kraft seit 

28.08.2007, BGBl I 1970) sowie das Gesetz zur Umsetzung aufenthaltsrecht-

licher Richtlinien der EU und zur Anpassung nationaler Rechtvorschriften an 

den EU-Visakodex vom 22.11.2011 (- 2. Richtlinienumsetzungsgesetz -, in 

Kraft seit 26.11.2011, BGBl I 2258) zwar nicht beanspruchen. Die Beklagte ist 

jedoch zu der Feststellung verpflichtet, dass im konkreten Einzelfall des Klä-

gers ein Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 2 AufenthG hinsichtlich Afgha-

nistans vorliegt, sodass der Anspruch auf Feststellung eines unionsrechtlich 

begründeten Abschiebungsverbots im Ergebnis zutreffend bejaht wurde.

I. Gegenstand des Berufungsverfahrens ist das Verpflichtungsbegehren des 

Klägers auf Gewährung subsidiären unionsrechtlichen Abschiebungsschutzes. 

Zwar hat das Verwaltungsgericht das Vorliegen eines Abschiebungsverbots 

nur nach § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG bejaht, und der Senat hat die Berufung 

zugelassen, soweit der Klage stattgegeben worden ist. Eine Beschränkung 

des Streitgegenstands auf § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG ist jedoch rechtlich 

nicht möglich. Denn der geltend gemachte Anspruch auf Verpflichtung zur 

Gewährung von Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 2, 3 und 7 Satz 2 Auf-

enthG (entsprechend den Voraussetzungen für den subsidiären Schutz in 

Art. 15 der sog. Qualifikations-Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 

29.04.2004 über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von 

Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, 

die anderweitig internationalen Schutz benötigen und über den Inhalt des zu 
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gewährenden Schutzes; ABlEU Nr. L 304 S. 12; ber. ABlEU vom 05.08.2005 

Nr. L 204 S. 24, neugefasst mit Umsetzungsfrist bis 21.12.2013 als Richtlinie 

2011/95/EU vom 13.12.2011, ABlEU vom 20.12.2011 Nr. L 337 S. 9; - QRL -)

bildet nach dem dafür maßgeblichen materiellen Recht einen einheitlichen, in 

sich nicht weiter teilbaren Streitgegenstand (BVerwG, Urteile vom 

24.06.2008 - 10 C 43.07 - BVerwGE 131, 198 Rn. 11 und vom 08.09.2011 -

10 C 14.10 - juris Rn. 16). Die Berufung kann daher nicht wirksam auf ein-

zelne materielle Anspruchsgrundlagen dieses einheitlichen prozessualen An-

spruchs beschränkt werden (BVerwG, Urteile vom 27.04.2010 - 10 C 5.09 -

BVerwGE 136, 377 Rn. 13 und vom 17.11.2011 - 10 C 13.10 - juris Rn. 11).

II. In dem für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage maßgeblichen Zeit-

punkt der mündlichen Verhandlung vor dem Senat (§ 77 Abs. 1 AsylVfG) liegt 

zu Gunsten des Klägers ein Abschiebungsverbot hinsichtlich Afghanistans 

gemäß § 60 Abs. 2 AufenthG vor. Der Senat kann dies im konkreten Einzel-

fall des Klägers trotz der rechtskräftigen Ablehnung seines Antrags auf 

Flüchtlingsanerkennung feststellen, selbst wenn er der Sache nach politische 

Verfolgung geltend machen würde. Zum einen schützt § 60 Abs. 2 AufenthG 

auch vor politisch motivierten Gefahren (vgl. VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 

14.12.1993 - A 16 S 2005/93 - juris Rn. 6 zur Vorgängernorm des § 53

AuslG). Zum anderen hat im vorliegenden Fall auch insoweit das Bundesamt 

im Zusammenhang mit einem Asylverfahren entschieden, sodass sich kein

Zuständigkeitskonflikt mit der Ausländerbehörde ergeben kann (vgl. hierzu: 

Treiber in GK-AsylVfG, 9/2007, § 13 AsylVfG Rn. 56 ff.).

1. Nach § 60 Abs. 2 AufenthG darf ein Ausländer nicht in einen Staat abge-

schoben werden, in dem für ihn die konkrete Gefahr besteht, der Folter oder 

unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung unterworfen 

zu werden. Unter „Folter“ ist in Anlehnung an die Definition von Art. 1 des 

Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Folter und andere grausame, 

unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (BGBl. 1990 II 

S. 247, BGBl. 1993 II S. 715) eine Behandlung zu verstehen, die einer Person 

vorsätzlich schwere Schmerzen oder Leiden körperlicher oder geistig-

seelischer Art zufügt, um von ihr oder einem Dritten eine Aussage oder ein 
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Geständnis zu erzwingen, sie oder einen Dritten zu bestrafen, einzuschüch-

tern oder zu nötigen oder mit diskriminierender Absicht zu verfolgen. Wann 

eine „unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung“ vor-

liegt, hängt nach der insoweit vor allem maßgebenden Rechtsprechung des 

Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom Einzelfall ab. Eine 

Schlechtbehandlung einschließlich Bestrafung muss jedenfalls ein Minimum 

an Schwere erreichen, um in den mit § 60 Abs. 2 AufenthG und Art. 15 lit. b

QRL insoweit identischen Schutzbereich von Art. 3 EMRK zu fallen. Die Be-

wertung dieses Minimums ist nach der Natur der Sache relativ. Kriterien hier-

für sind abzuleiten aus allen Umständen des Einzelfalles, wie etwa der Art der 

Behandlung oder Bestrafung und dem Zusammenhang, in dem sie erfolgte, 

der Art und Weise ihrer Vollstreckung, ihrer zeitlichen Dauer, ihrer physischen 

und geistigen Wirkungen, sowie gegebenenfalls abgestellt auf Geschlecht, 

Alter bzw. Gesundheitszustand des Opfers. Abstrakt formuliert sind unter ei-

ner menschenrechtswidrigen Schlechtbehandlung Maßnahmen zu verstehen, 

mit denen unter Missachtung der Menschenwürde absichtlich schwere psychi-

sche oder physische Leiden zugefügt werden und mit denen nach Art und

Ausmaß besonders schwer und krass gegen Menschenrechte verstoßen wird

(Renner/Bergmann, AuslR, 9. Aufl. 2011, § 60 AufenthG Rn. 34 f., m.w.N.).

2. Bei der Prüfung, ob eine konkrete Gefahr der Folter oder unmenschlicher 

oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung besteht, ist der asylrechtli-

che Prognosemaßstab der „beachtlichen Wahrscheinlichkeit“ anzulegen, wo-

bei allerdings das Element der Konkretheit der Gefahr das zusätzliche Erfor-

dernis einer einzelfallbezogenen, individuell bestimmten und erheblichen Ge-

fährdungssituation kennzeichnet. Mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit steht 

die Rechtsgutsverletzung bevor, wenn bei qualifizierender Betrachtungswei-

se, d.h. bei einer Gewichtung und Abwägung aller festgestellten Umstände 

und ihrer Bedeutung, die für die Rechtsgutsverletzung sprechenden Umstän-

de ein größeres Gewicht besitzen und deshalb gegenüber den dagegen spre-

chenden Tatsachen überwiegen. Die in diesem Sinne erforderliche Abwägung 

bezieht sich nicht allein auf das Element der Eintrittswahrscheinlichkeit, son-

dern auch auf das Element der zeitlichen Nähe des befürchteten Ereignisses; 

auch die besondere Schwere des befürchteten Eingriffs ist in die Betrachtung 
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einzubeziehen (BVerwG, Beschluss vom 10.04.2008 - 10 B 28.08 - juris

Rn. 6; Urteil vom 14.12.1993 - 9 C 45.92 - juris Rn. 10 f.; Urteil vom 

05.11.1991 - 9 C 118.90 - juris Rn. 17).

3. Für die Feststellung des Abschiebungsverbots gemäß § 60 Abs. 2 Auf-

enthG gelten nach § 60 Abs. 11 AufenthG die Art. 4 Abs. 4, Art. 5 Abs. 1 und 

2 und Art. 6 bis 8 QRL. Damit werden die dortigen Bestimmungen über den 

Vorverfolgungsmaßstab, Nachfluchtgründe, Verfolgungs- und Schutzakteure 

und internen Schutz als anwendbar auch für dieses Abschiebungsverbot er-

klärt (BT-Drs. 16/5065 S. 187). Gemäß Art. 6 QRL muss die Gefahr demnach 

nicht zwingend vom Staat ausgehen (lit. a). Der Schutz entfaltet sich ebenso 

gegenüber Gefahren, die von Parteien oder Organisationen, die den Staat 

oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebiets beherrschen (lit. b) oder von 

nichtstaatlichen Akteuren ausgehen, sofern die unter lit. a und b genannten 

Akteure einschließlich internationaler Organisationen erwiesenermaßen nicht 

in der Lage oder nicht willens sind, Schutz vor Verfolgung bzw. ernsthaftem 

Schaden zu bieten (lit. c). Darüber hinaus privilegiert Art. 4 Abs. 4 QRL den 

Vorverfolgten bzw. Geschädigten auf andere Weise: Wer bereits Verfolgung 

bzw. einen ernsthaften Schaden erlitten hat, für den streitet die tatsächliche 

Vermutung, dass sich frühere Handlungen und Bedrohungen bei einer Rück-

kehr in das Herkunftsland wiederholen werden. Die Vorschrift misst den in der 

Vergangenheit liegenden Umständen Beweiskraft für ihre Wiederholung in der 

Zukunft bei (EuGH, Urteil vom 02.03.2010, Rs. C-175/08 u.a. <Abdulla>

Rn. 92 ff.). Dadurch wird der Vorverfolgte bzw. Geschädigte von der Notwen-

digkeit entlastet, stichhaltige Gründe dafür darzulegen, dass sich die verfol-

gungsbegründenden bzw. schadensstiftenden Umstände bei Rückkehr in sein 

Herkunftsland erneut realisieren werden. Es gelten nicht die strengen Maß-

stäbe, die bei fehlender Vorverfolgung anzulegen sind (EGMR, Urteil vom 

28.02.2008 - Nr. 37201/06 <Saadi>). Diese Vermutung kann aber widerlegt 

werden. Hierfür ist erforderlich, dass stichhaltige Gründe die Wiederholungs-

trächtigkeit solcher Verfolgung bzw. des Eintritts eines solchen Schadens 

entkräften. Diese Beurteilung obliegt tatrichterlicher Würdigung im Rahmen 

freier Beweiswürdigung. Die Vermutung des Art. 4 Abs. 4 QRL kann im Ein-

zelfall selbst dann widerlegt sein, wenn nach herkömmlicher Betrachtung kei-
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ne hinreichende Sicherheit im Sinne des herabgestuften Wahrscheinlich-

keitsmaßstabes bestünde. Dieser Maßstab hat bei der Prüfung der Flücht-

lingsanerkennung und des subsidiären Schutzes keine Bedeutung mehr

(BVerwG, Urteil vom 27.04.2010 - 10 C 5.09 - juris Rn. 23)

4. Die Beweiserleichterung gemäß Art. 4 Abs. 4 QRL kommt dem Kläger hier 

zugute und der Senat kann im Rahmen der freien Beweiswürdigung keine 

stichhaltige Gründe für eine Widerlegung der gesetzlichen Vermutung erken-

nen. Denn der Kläger ist von den Taliban zwangsrekrutiert worden und aus 

deren Ausbildungslager desertiert und schwebte vor seiner Ausreise deshalb 

in der konkreten Gefahr der unmenschlichen Bestrafung. Der Senat ist auf-

grund des schlüssigen und glaubhaften Vortrags des Klägers davon über-

zeugt, dass er tatsächlich im Oktober 2009 von Taliban-Kämpfern unter Be-

drohung seiner Eltern von zu Hause abgeholt und in ein Ausbildungslager an 

der Grenze zu Pakistan verschleppt worden ist. Ebenso glaubt ihm der Senat, 

dass er von dort, wie vorgetragen, nach Pakistan und schließlich mithilfe von 

Schleppern auf dem Landweg nach Deutschland fliehen konnte. Der gesamte 

Vortrag des Klägers ist widerspruchsfrei und fügt sich stimmig in die doku-

mentierten Angaben vor dem Bundesamt bei der Erstanhörung am 28.04.2010 

sowie vor dem Verwaltungsgericht im Rahmen der mündlichen Verhandlung 

am 23.09.2011. Deshalb ist zu vermuten, dass er bei einer Rückkehr nach 

Afghanistan erneut der konkreten Gefahr der Folter oder unmenschlicher oder 

erniedrigender Behandlung oder Bestrafung im Sinne von Art. 3 EMRK durch 

die Taliban ausgesetzt wäre. Die Taliban sind auch heute noch eine Organi-

sation, die einen wesentlichen Teil des Staatsgebiets, nämlich Teile von Süd-

und Ostafghanistan gewissermaßen beherrscht (vgl. AA, Lagebericht vom 

10.01.2012, S. 12; UNHCR vom 11.11.2011, S. 2). Jedenfalls sind die Taliban 

als nichtstaatlicher Akteur im Sinne von Art. 6 QRL zu qualifizieren, gegen 

den derzeit weder der afghanische Staat noch internationale Organisationen 

in der Lage sind, hinreichenden Schutz vor Verfolgung bzw. ernsthaftem 

Schaden zu bieten. Insoweit besteht nach Überzeugung des Senats sogar 

eine beachtliche Wahrscheinlichkeit für die konkrete Gefahr unmenschlicher 

Bestrafung des Klägers durch die Taliban, sollten sie seiner habhaft werden.

Über Zwangsrekrutierungen in der Art und Weise, wie sie der Kläger durch-
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lebt hat, wird vielfältig berichtet (vgl. UNHCR vom 11.11.2011, S. 7 f., m.w.N.;

Dr. Danesch vom 07.10.2010, Paktia, S. 4). Würde der Kläger nach seiner 

Flucht den Taliban in die Hände fallen, hätte er nach aktueller Auskunftslage 

mit einem drastischen Racheakt bis hin zu seiner Hinrichtung zu rechnen. 

Sich dem „Dschihad“ durch Flucht zu entziehen, wurde und wird auch heute 

noch von den Taliban als schwerstes, als „todeswürdiges“ Verbrechen gewer-

tet. Angesichts der weiterhin stattfindenden Kämpfe vor allem im Süden und 

Osten des Landes bzw. des aus Sicht der Taliban stattfindenden „Dschihads“ 

muss ein Deserteur auch nach vielen Jahren mit einer sehr harten Strafe 

rechnen (ai vom 21.12.2010, S. 2 f.). Der Kläger hat nach Auffassung der Ta-

liban ein religiöses Gesetz gebrochen und sich als Abtrünniger außerhalb des 

Islams gestellt. Ein solches Verbrechen gegen den Islam verjährt bei den Ta-

liban nicht (Dr. Danesch vom 07.10.2010, S. 7). Dass man den Kläger auch 

nach Jahren der Abwesenheit bei einer Rückkehr nach Afghanistan landes-

weit wiedererkennen würde, erscheint dem Senat gerade aufgrund seiner ge-

wissen Prominenz als Spitzensportler alles andere als fernliegend, vielmehr 

als beachtlich wahrscheinlich. Dasselbe gilt für die Gefahr, dass die Taliban 

an ihm gerade auch in Kabul ein Exempel statuieren würden. Wie die spekta-

kulären Anschläge der letzten Zeit illustrieren, reicht der offenbar gut organi-

sierte und in die staatlichen Strukturen hineinreichende Arm der Taliban auch 

heute bis nach Kabul. Nach alledem ist im konkreten Einzelfall des Klägers 

ein Abschiebungsverbot hinsichtlich Afghanistans gemäß § 60 Abs. 2 Auf-

enthG begründet.

III. Damit erübrigt es sich, weitere materielle Anspruchsgrundlagen des ein-

heitlichen prozessualen Anspruchs auf Feststellung eines unionsrechtlichen 

Abschiebungsverbots zu prüfen. Für eine Feststellung nach § 60 Abs. 3

Satz 1 AufenthG, wonach ein Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben 

werden darf, wenn ihn dieser Staat wegen einer Straftat sucht und dort auf-

grund konkreter und ernsthafter Anhaltspunkte die Gefahr der Verhängung 

oder Vollstreckung der Todesstrafe besteht (s. hierzu: Renner/Bergmann,

AuslR, 9. Aufl. 2011, § 60 AufenthG Rn. 39 ff., m.w.N.), fehlen ohnehin jegli-

che Anhaltspunkte.
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IV. Da das Verwaltungsgericht dies zugesprochen hatte und sich die Berufung 

der Beklagten insbesondere hiergegen richtet, stellt der Senat klar, dass im 

Falle des Klägers kein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG 

gegeben ist. Nach dieser Norm ist von der Abschiebung eines Ausländers in 

einen anderen Staat abzusehen, wenn er dort als Angehöriger der Zivilbevöl-

kerung einer erheblichen individuellen Gefahr für Leib oder Leben im Rahmen 

eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts ausgesetzt 

ist. 

1. Diese Bestimmung entspricht nach der Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichts trotz geringfügig abweichender Formulierungen den Vorgaben

des Art. 15 lit. c QRL und ist in diesem Sinne auszulegen (BVerwG, Urteil 

vom 17.11.2011 - 10 C 13.10 - juris Rn. 14). Nach Art. 15 lit. c QRL gilt als 

ernsthafter Schaden „eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder 

der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen 

eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts“.

a) Bei der Frage, ob ein internationaler oder innerstaatlicher bewaffneter Kon-

flikt vorliegt, sind hiernach die vier Genfer Konventionen zum humanitären 

Völkerrecht von 1949 und insbesondere das Zusatzprotokoll II von 1977 

(BGBl 1990 II S. 1637; - ZP II -) zu berücksichtigen. Das ZP II definiert in 

Art. 1 Nr. 1 den Begriff des nicht internationalen bewaffneten Konflikts wie 

folgt: „Dieses Protokoll, das den den Genfer Abkommen vom 12.08.1949 ge-

meinsamen Art. 3 weiterentwickelt und ergänzt, ohne die bestehenden Vo-

raussetzungen für seine Anwendung zu ändern, findet auf alle bewaffneten 

Konflikte Anwendung, die von Art. 1 des Zusatzprotokolls zu den Genfer Ab-

kommen vorn 12.08.1949 über den Schutz der Opfer internationaler bewaffne-

ter Konflikte (Protokoll I) nicht erfasst sind und die im Hoheitsgebiet einer Ho-

hen Vertragspartei zwischen deren Streitkräften und abtrünnigen Streitkräften 

oder anderen organisierten bewaffneten Gruppen stattfinden, die unter einer 

verantwortlichen Führung eine solche Kontrolle über einen Teil des Hoheits-

gebiets der Hohen Vertragspartei ausüben, dass sie anhaltende, koordinierte 

Kampfhandlungen durchführen und dieses Protokoll anzuwenden vermögen.“

In seinem Art. 2 grenzt das ZP II sodann von Fällen bloßer "innerer Unruhen 
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und Spannungen" ab, die nicht unter diesen Begriff fallen. Ein innerstaatlicher

bewaffneter Konflikt im Sinne des humanitären Völkerrechts liegt demnach 

jedenfalls dann vor, wenn der Konflikt die Kriterien des Art. 1 Nr. 1 ZP II er-

füllt. Er liegt jedenfalls dann nicht vor, wenn die Ausschlusstatbestände des 

Art. 1 Nr. 2 ZP II erfüllt sind, es sich also nur um innere Unruhen und Span-

nungen handelt wie Tumulte, vereinzelt auftretende Gewalttaten und andere 

ähnliche Handlungen, die nicht als bewaffnete Konflikte gelten. Bei inner-

staatlichen Krisen, die zwischen diesen beiden Erscheinungsformen liegen, 

scheidet die Annahme eines bewaffneten Konflikts im Sinne von Art. 15 lit. c

QRL nicht von vornherein aus. Der Konflikt muss hierfür aber jedenfalls ein 

bestimmtes Maß an Intensität und Dauerhaftigkeit aufweisen. Typische Bei-

spiele sind Bürgerkriegsauseinandersetzungen und Guerillakämpfe. Der völ-

kerrechtliche Begriff des "bewaffneten Konflikts" wurde gewählt, um klarzu-

stellen, dass nur Auseinandersetzungen von einer bestimmten Größenord-

nung an in den Regelungsbereich der Vorschrift fallen. Dennoch setzt ein in-

nerstaatlicher bewaffneter Konflikt nicht zwingend einen so hohen Organisati-

onsgrad und eine solche Kontrolle der Konfliktparteien über einen Teil des 

Staatsgebiets voraus, wie sie für die Erfüllung der Verpflichtungen nach den 

Genfer Konventionen von 1949 erforderlich sind. Ohnehin findet die Orientie-

rung an den Kriterien des humanitären Völkerrechts ihre Grenze jedenfalls 

dort, wo ihr der Zweck der Schutzgewährung für in Drittstaaten Zuflucht Su-

chende nach Art. 15 lit. c QRL widerspricht. Weitere Anhaltspunkte für die 

Auslegung des Begriffs des innerstaatlichen bewaffneten Konflikts können 

sich aus dem Völkerstrafrecht ergeben, insbesondere aus der Recht-

sprechung der Internationalen Strafgerichtshöfe. Hiernach dürfte kriminelle 

Gewalt bei der Feststellung, ob ein innerstaatlicher bewaffneter Konflikt vor-

liegt, jedenfalls dann keine Berücksichtigung finden, wenn sie nicht von einer 

der Konfliktparteien begangen wird (ausführlich: BVerwG, Urteile vom 

24.06.2008 - 10 C 43.07 - juris Rn. 19 ff. und vom 27.04.2010 - 10 C 4.09 -

juris Rn. 23).

Bezüglich der Frage, ob ein innerstaatlicher bewaffneter Konflikt vorliegt, ist 

zunächst das gesamte Staatsgebiet in den Blick zu nehmen. Besteht ein be-

waffneter Konflikt jedoch nicht landesweit, kommt eine individuelle Bedrohung 
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in Betracht, wenn sich der Konflikt auf die Herkunftsregion des Ausländers

erstreckt, in der er zuletzt gelebt hat bzw. in die er typischerweise zurückkeh-

ren kann und voraussichtlich auch wird, d.h. auf seinen "tatsächlichen Zielort" 

bei einer Rückkehr in den Herkunftsstaat (EuGH, Urteil vom 17.02.2009, 

Rs. C-465/07 <Elgafaji> Rn. 40). Auf einen bewaffneten Konflikt außerhalb 

der Herkunftsregion des Ausländers kann es hingegen nur ausnahmsweise

ankommen. In diesem Fall muss der Betreffende stichhaltige Gründe dafür 

vorbringen, dass für ihn eine Rückkehr in seine Herkunftsregion ausscheidet 

und nur eine Rückkehr gerade in die Gefahrenzone in Betracht kommt

(BVerwG, Urteil vom 14.07.2009 - 10 C 9.08 - juris Rn. 17).

b) Konnte ein innerstaatlicher bewaffneter Konflikt zumindest im tatsächlichen 

Zielort des Ausländers bei einer Rückkehr in seinen Herkunftsstaat festge-

stellt werden, ist nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

weiter zu fragen, ob ihm dort infolgedessen auch eine erhebliche individuelle 

Gefahr für Leib und Leben infolge willkürlicher Gewalt droht. Hierfür sind 

Feststellungen über das Niveau willkürlicher Gewalt bzw. zu der sogenannten 

Gefahrendichte erforderlich, d.h. (1.) eine jedenfalls annäherungsweise quan-

titative Ermittlung der Gesamtzahl der in dem betreffenden Gebiet lebenden 

Zivilpersonen und (2.) der Akte willkürlicher Gewalt, die von den Konfliktpar-

teien gegen Leib und Leben von Zivilpersonen in diesem Gebiet verübt wer-

den, sowie (3.) eine wertende Gesamtbetrachtung mit Blick auf die Anzahl der 

Opfer und die Schwere der Schädigungen (Todesfälle und Verletzungen) bei 

der Zivilbevölkerung. Hierzu gehört auch die Würdigung der medizinischen 

Versorgungslage in dem jeweiligen Gebiet, von deren Qualität und Erreich-

barkeit die Schwere eingetretener körperlicher Verletzungen mit Blick auf die 

den Opfern dauerhaft verbleibenden Verletzungsfolgen abhängen kann. Im 

Übrigen können die für die Feststellung einer Gruppenverfolgung im Bereich 

des Flüchtlingsrechts entwickelten Kriterien entsprechend herangezogen wer-

den. In jedem Fall setzt § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG für die Annahme einer 

erheblichen individuellen Gefahr voraus, dass dem Betroffenen mit beachtli-

cher Wahrscheinlichkeit ein Schaden an den Rechtsgütern Leib oder Leben 

droht. Gemäß § 60 Abs. 11 AufenthG gilt auch für die Feststellung eines Ab-

schiebungsverbots nach § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG u.a. die oben unter II. 
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erläuterte Beweisregel des Art. 4 Abs. 4 QRL (ausführlich: BVerwG, Urteil 

vom 27.04.2010 - 10 C 4.09 - juris Rn. 32 ff.; vgl. auch Dolk, Asylmagazin 

12/2011, 418 ff., m.w.N.).

c) Bei der Prüfung, ob dem Ausländer zumindest in seiner Herkunftsregion 

aufgrund eines innerstaatlichen bewaffneten Konflikts mit beachtlicher Wahr-

scheinlichkeit eine erhebliche individuelle Gefahr für Leib und Leben droht, 

sind gegebenenfalls gefahrerhöhende persönliche Umstände zu berücksichti-

gen. Liegen keine gefahrerhöhenden persönlichen Umstände vor, ist ein be-

sonders hohes Niveau willkürlicher Gewalt erforderlich. Liegen hingegen ge-

fahrerhöhende persönliche Umstände vor, genügt auch ein geringeres Niveau 

willkürlicher Gewalt. Zu diesen gefahrerhöhenden Umständen gehören in ers-

ter Linie solche persönlichen Umstände, die den Antragsteller von der allge-

meinen, ungezielten Gewalt stärker betroffen erscheinen lassen, etwa weil er 

von Berufs wegen - z.B. als Arzt oder Journalist - gezwungen ist, sich nahe 

der Gefahrenquelle aufzuhalten. Dazu können aber nach Auffassung des 

Bundesverwaltungsgerichts auch solche persönlichen Umstände gerechnet 

werden, aufgrund derer der Antragsteller als Zivilperson zusätzlich der Gefahr 

gezielter Gewaltakte - etwa wegen seiner religiösen oder ethnischen Zugehö-

rigkeit - ausgesetzt ist, sofern deswegen nicht schon eine Zuerkennung der 

Flüchtlingseigenschaft in Betracht kommt. Auch im Fall gefahrerhöhender 

persönlicher Umstände muss aber ein hohes Niveau willkürlicher Gewalt bzw. 

eine hohe Gefahrendichte für die Zivilbevölkerung in dem fraglichen Gebiet 

festgestellt werden. Allein das Vorliegen eines bewaffneten Konflikts und die 

Feststellung eines gefahrerhöhenden Umstandes in der Person des Antrag-

stellers reichen hierfür nicht aus. Allerdings kann eine Individualisierung der 

allgemeinen Gefahr auch dann, wenn individuelle gefahrerhöhende Umstände 

fehlen, ausnahmsweise bei einer außergewöhnlichen Situation eintreten, die 

durch einen so hohen Gefahrengrad gekennzeichnet ist, dass praktisch jede 

Zivilperson allein aufgrund ihrer Anwesenheit in dem betroffenen Gebiet einer 

ernsthaften individuellen Bedrohung ausgesetzt wäre (BVerwG, Urteil vom 

17.11.2011 - 10 C 13.10 - juris Rn. 18 ff.).
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d) Schließlich darf für den Ausländer keine Möglichkeit internen Schutzes 

gemäß § 60 Abs. 11 AufenthG i.V.m. Art. 8 QRL bestehen. Nach Art. 8 Abs. 1

QRL können die Mitgliedstaaten bei der Prüfung des Antrags auf internationa-

len Schutz feststellen, dass ein Antragsteller keinen internationalen Schutz 

benötigt, sofern in einem Teil des Herkunftslandes keine begründete Furcht 

vor Verfolgung bzw. keine tatsächliche Gefahr, einen ernsthaften Schaden zu 

erleiden, besteht und von dem Antragsteller vernünftigerweise erwartet wer-

den kann, dass er sich in diesem Landesteil aufhält. Nach Absatz 2 der Norm 

berücksichtigen die Mitgliedstaaten bei der Prüfung der Frage, ob ein Teil des 

Herkunftslandes die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt, die dortigen all-

gemeinen Gegebenheiten und die persönlichen Umstände des Antragstellers 

zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag. Nach Absatz 3 der Norm 

kann Absatz 1 kann auch dann angewandt werden, wenn praktische Hinder-

nisse für eine Rückkehr in das Herkunftsland bestehen. Zur Frage, wann von

dem Ausländer „vernünftigerweise erwartet werden kann“, dass er sich in dem 

verfolgungsfreien Landesteil aufhält, verweist das Bundesverwaltungsgericht 

auf die Begründung zum Regierungsentwurf des Richtlinienumsetzungsgeset-

zes (BT-Drs. 16/5065 S. 185). Hier wird ausgeführt, dass dies dann der Fall 

sei, wenn der Ausländer am Zufluchtsort eine ausreichende Lebensgrundlage 

vorfinde, d.h. dort das Existenzminimum gewährleistet sei. Ausdrücklich offen 

gelassen wurde, welche darüber hinausgehenden wirtschaftlichen und sozia-

len Standards erfüllt sein müssen. Allerdings spreche einiges dafür, dass die 

gemäß Art. 8 Abs. 2 QRL zu berücksichtigenden allgemeinen Gegebenheiten 

des Herkunftslandes - oberhalb der Schwelle des Existenzminimums - auch 

den Zumutbarkeitsmaßstab prägen (BVerwG, Urteil vom 29.05.2008 - 10 C 

11.07 - juris Rn. 32/35). Dem schließt sich der Senat an, denn hierfür spricht 

im Übrigen auch der Umstand, dass andernfalls der richtlinienkonforme Aus-

schluss der Sperrwirkung des § 60 Abs. 7 Satz 3 AufenthG für die Fälle des 

Art. 15 lit. c QRL über die an den internen Schutz gestellten Anforderungen 

unterlaufen würde (Hess. VGH, Urteil vom 25.08.2011 - 8 A 1657/10.A - juris 

Rn. 91). Nach diesen Grundsätzen bietet ein verfolgungssicherer Ort erwerbs-

fähigen Personen eine wirtschaftliche Lebensgrundlage etwa dann, wenn sie 

dort, sei es durch eigene, notfalls auch wenig attraktive und ihrer Vorbildung

nicht entsprechende Arbeit, die grundsätzlich zumutbar ist, oder durch Zu-
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wendungen von dritter Seite jedenfalls nach Überwindung von Anfangs-

schwierigkeiten das zu ihrem angemessenen Lebensunterhalt Erforderliche

erlangen können. Zu den danach zumutbaren Arbeiten gehören auch Tätigkei-

ten, für die es keine Nachfrage auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gibt, die 

nicht überkommenen Berufsbildern entsprechen, etwa weil sie keinerlei be-

sondere Fähigkeiten erfordern, und die nur zeitweise, etwa zur Deckung eines 

kurzfristigen Bedarfs, beispielsweise in der Landwirtschaft oder auf dem Bau-

sektor, ausgeübt werden können. Nicht zumutbar sind hingegen jedenfalls die 

entgeltliche Erwerbstätigkeit für eine kriminelle Organisation, die in der fort-

gesetzten Begehung von oder Teilnahme an Verbrechen besteht. Ein verfol-

gungssicherer Ort, an dem selbst das Existenzminimum nur durch derartiges 

kriminelles Handeln erlangt werden kann, kann keine innerstaatliche Fluchtal-

ternative sein. Bei der Prüfung des internen Schutzes muss mithin insbeson-

dere gefragt werden, ob der Betreffende seine Existenz am Ort der Fluchtal-

ternative auch ohne förmliche Gewährung eines Aufenthaltsrechts und ohne 

Inanspruchnahme staatlicher Sozialleistungen in zumutbarer Weise - etwa im 

Rahmen eines Familienverbandes - und ohne ein Leben in der Illegalität, das 

ihn jederzeit der Gefahr polizeilicher Kontrollen und der strafrechtlichen Sank-

tionierung aussetzt, angemessen sichern kann (vgl. BVerwG, Urteil vom 

01.02.2007 - 1 C 24.06 - juris Rn. 11 f.).

2. Im Falle des Klägers liegen diese Voraussetzungen für die Feststellung ei-

nes Abschiebungsverbots nach § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG nicht vor.

a) Da der Kläger vor seiner Zwangsrekrutierung zuletzt im Dorf Jeraton in der 

Provinz Ghazni gelebt hat, könnte bezüglich der Frage, ob ein innerstaatlicher 

bewaffneter Konflikt vorliegt, auf diesen Ort abgestellt werden müssen. Die 

Eltern des Klägers sind jedoch nach seiner Verschleppung durch die Taliban 

nach Kabul verzogen und leben nach seinen glaubhaften Angaben auch heute 

noch dort. Deshalb ist es realistischer und daher allein sachgerecht, Kabul als 

den "tatsächlichen Zielort" des Klägers bei einer Rückkehr nach Afghanistan 

zu bewerten. Bezüglich der Provinz Ghazni wird in der Rechtsprechung ein 

innerstaatlicher bewaffneter Konflikt vereinzelt bejaht (VG Ansbach, Urteil 

vom 13.05.2011 - AN 11 K 11.30032 -, zitiert nach Asylmagazin 12/2011, 
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S. 418 Fn. 18). Allerdings spricht für den Einwand der Beklagten, dies dürfe 

nur für einige Teile der Provinz zutreffen, die Einschätzung etwa des UNHCR

(vom 11.11.2011, S. 2). Ob das Dorf Jeraton in einem solchen Konfliktgebiet 

liegt, lässt sich für den Senat anhand der vorliegenden Erkenntnisquellen 

derzeit nicht mit hinreichender Sicherheit feststellen. Dass in Kabul heute ein 

innerstaatlicher bewaffneter Konflikt im Sinne von Art. 15 lit. c QRL gegeben 

ist, kann hingegen ausgeschlossen werden. Die dortige Sicherheitslage wird, 

abgesehen von einigen spektakulären Anschlägen, die sich jedoch primär auf

„prominente Ziele“ gerichtet haben, relativ einheitlich als stabil und weiterhin 

deutlich ruhiger als noch etwa vor zwei Jahren bewertet. Zuvor hat es offen-

bar sogar eine praktisch anschlagsfreie Zeit von fast 18 Monaten gegeben 

(AA, Lagebericht vom 10.01.2012, S. 12; Kermani, Die Zeit vom 05.01.2012, 

11 f; Asylmagazin 12/2011, 418). Letztlich kann es im vorliegenden Fall of-

fenbleiben, ob auf Kabul oder die Provinz Ghazni bzw. das Dorf Jeraton ab-

zustellen ist.

b) Denn dem Kläger droht, gerade auch unter Berücksichtigung der gefahrer-

höhenden persönlichen Umstände, weder in Kabul noch in der Provinz Ghazni

oder dem Dorf Jeraton im Rechtssinne eine erhebliche individuelle Gefahr für 

Leib und Leben infolge willkürlicher Gewalt. Nach der dargestellten Recht-

sprechung des Bundesverwaltungsgerichts, der sich der Senat anschließt, 

wird der Begriff der „willkürlichen“ Gewalt im Sinne einer „allgemeinen, unge-

zielten Gewalt“ verstanden. Art. 15 lit. c QRL möchte die Angehörigen der Zi-

vilbevölkerung vor den typischen Gefahren einer kriegerischen Auseinander-

setzung schützen (vgl. auch die Gesetzesbegründung in BT-Drs. 16/5065 

S. 187). Der Kläger aber fürchtet im Wesentlichen keine solche allgemeine, 

ungezielte Gewalt bei einer Rückkehr nach Afghanistan. Vielmehr fürchtet er

mit gutem Grunde gerade die spezifisch gegen ihn gerichtete und gezielte, ja 

kriminelle Gewalt der Taliban als Rache für seine Desertion aus ihrem Ausbil-

dungslager. Eine solche gezielte Gewalt wird von Art. 15 lit. c QRL und damit 

von § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG nicht umfasst. Diesbezüglich ist vielmehr 

Art. 15 lit. b QRL einschlägig („Folter oder unmenschliche oder erniedrigende 

Behandlung oder Bestrafung eines Antragstellers im Herkunftsland“; vgl. 

BVerwG, Urteil vom 27.04.2010 - 10 C 4.09 - juris Rn. 29), weswegen dem 
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Kläger ein Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 2 AufenthG zugesprochen 

werden muss. 

V. Nachdem im Falle des Klägers das - unionsrechtlich begründete (weiterge-

hende) - Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 2 AufenthG zu bejahen ist, fehlt 

es an einer verfassungswidrigen Schutzlücke für die Feststellung eines 

- nationalen - Abschiebungsschutzes wegen einer erheblichen konkreten Ge-

fahr für Leib, Leben oder Freiheit bzw. einer extremen Gefahrenlage gemäß 

§ 60 Abs. 7 Satz 1 bzw. Satz 3 AufenthG in verfassungskonformer Anwen-

dung (BVerwG, Urteil vom 29.06.2010 - 10 C 10.09 - juris Rn. 12). Über den 

zulässigen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 05.06.1998 - 9 B 469.98 - juris 

Rn. 20) Hilfsantrag des Klägers ist hier auch deshalb nicht zu entscheiden 

(vgl. zur Prüfung von § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG bzgl. Afghanistans das Se-

natsurteil vom 06.03.2012 - A 11 S 3177/11 - juris).

VI. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2 VwGO sowie § 83b 

AsylVfG.

VII. Die Revision ist nicht zuzulassen, weil kein gesetzlicher Zulassungsgrund 

vorliegt (§ 132 Abs. 2 VwGO).

Rechtsmittelbelehrung

Die Nichtzulassung der Revision kann durch Beschwerde angefochten wer-

den. Die Beschwerde ist beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, 

Schubertstraße 11, 68165 Mannheim oder Postfach 10 32 64, 68032 Mann-

heim, innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Urteils einzulegen und 

innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils zu begründen.

Die Beschwerde muss das angefochtene Urteil bezeichnen. 

In der Begründung der Beschwerde muss die grundsätzliche Bedeutung der 

Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung, von der das Urteil abweicht, 

oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden.
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Für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht müssen 

sich die Beteiligten, außer in Prozesskostenhilfeverfahren, durch Prozessbe-

vollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch 

die ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht eingeleitet wird. Als Be-

vollmächtigte sind nur Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer staatlichen 

oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaats der Europäischen 

Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäi-

schen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, die die Befähigung zum Richteramt 

besitzen, zugelassen. Behörden und juristische Personen des öffentlichen 

Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben 

gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch eigene Beschäftigte mit 

Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum 

Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen 

Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben 

gebildeten Zusammenschlüsse  vertreten lassen. 

Vor dem Bundesverwaltungsgericht sind auch die in § 67 Absatz 2 Satz 2 

Nr. 5 VwGO bezeichneten Organisationen einschließlich der von ihnen gebil-

deten juristischen Personen gemäß § 67 Absatz 2 Satz 2 Nr. 7 VwGO als Be-

vollmächtigte zugelassen, jedoch nur in Angelegenheiten, die Rechtsverhält-

nisse im Sinne des § 52 Nr. 4 VwGO betreffen, in Personalvertretungsangele-

genheiten und in Angelegenheiten, die in einem Zusammenhang mit einem 

gegenwärtigen oder früheren Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern im Sinne 

des § 5 des Arbeitsgerichtsgesetzes stehen, einschließlich Prüfungsangele-

genheiten. Die in § 67 Abs. 4 Satz 5 VwGO genannten Bevollmächtigten müs-

sen durch Personen mit der Befähigung zum Richteramt handeln. Ein Beteilig-

ter, der nach Maßgabe des § 67 Abs. 4 Sätze 3, 5 und 7 VwGO zur Vertre-

tung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten.

Funke-Kaiser Prof. Dr. Bergmann Dr. Bauer


